
Stadtkanzlei

Beantwortung

Motion "Digitaler Gemeinderat"

Am 13. Januar 2021 reichte Gemeinderat Alexander Salzmann (FDP) als Erstunterzeichnender,
gemeinsam mit Gemeinderätin Judith Ricklin (SVP) und Gemeinderätin Ramona Zülle (CVP)
sowie 27 Mitunterzeichnenden die Motion "Digitaler Gemeinderat" ein (Beilage 1). Diese
wurde am 8. Juli 2021 begründet (Beilage 2).

Die Motion fordert rechtliche Vorkehrungen, damit in eng umrissenen Situationen, entspre-
chenden Zustimmungshürden (beispielsweise des Büros des Gemeinderats, des Gemeinde-
ratspräsidiums sowie des Stadtpräsidiums) und technischer Voraussetzungen die Sitzungen
des Gemeinderats online möglich sein sollen, inklusive aller Spezialfälle wie namentlicher Ab-
stimmung, geheimer Abstimmung und dergleichen. Zudem wird der Stadtrat dazu eingeladen,
sich ebenfalls Gedanken zu machen, diese Motion zu nutzen, um für den Stadtrat und die Kom-
missionen mit eigener Entscheidungsbefugnis ähnliche Möglichkeiten zu eröffnen.

Der Stadtrat beantwortet die Motion wie folgt:

1 Einleitung
Im Frühling 2020 wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie die Parlamentssitzung vom
14. Mai 2020 abgesagt. In der Folge wurden die Traktanden auf die Sitzung vom 2. Juli
verschoben, zumal keine Botschaften mit hoher Dringlichkeit beraten werden muss-
ten. Die Gemeinderatssitzung vom 11. Juni 2020 wurde coronabedingt unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit im Dreispitz Sport- und Kulturzentrum durchgeführt. Damit
die Bevölkerung die Diskussion zur Volksinitiative "zur Freihaltung der Festwiese beim
Bärenplatz" zumindest nachträglich nachvollziehen konnte, zeichnete das Kreuzlinger
Fernsehen dieses Traktandum auf und stellte es via Fernsehkanal und online zur Ver-
fügung. Infolge der anhaltenden Situation wurden alle Gemeinderatssitzungen seit
dem 11. Juni 2020 nicht im Rathaus, sondern im Dreispitz Sport- und Kulturzentrum
oder im Evangelischen Kirchgemeindezentrum durchgeführt. Unter strenger Auflagen
konnte auch die Bevölkerung wieder physisch an den Parlamentssitzungen in einem
abgegrenzten Zuschauerbereich teilnehmen.

2 Forderung der Motion
Die Motion fordert, dass die Gemeindeordnung sowie das Geschäftsreglement des
Gemeinderats angepasst werden, damit in Zukunft unter noch zu definierenden Rah-
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menbedingungen die Sitzungen des Gemeinderats (inkl. der gemeinderätlichen Kom-
missionen), des Stadtrats sowie der stadträtlichen Kommissionen mit eigener Ent-
scheidungsbefugnis online durchgeführt werden können. Die Forderung stützt sich auf
Abklärungen, welche durch RA Angelo Fedi in einer Aktennotiz sowie einem Zwischen-
bericht niedergeschrieben wurden (Beilagen 3 und 4). Da gemäss jetziger Gemeinde-
ordnung nur eine physische Versammlung möglich ist, ist eine Anpassung der Gemein-
deordnung unabdingbar.

In der Aktennotiz wird bereits eine mögliche Ergänzung für die Gemeindeordnung auf-
gezeigt, die wie folgt lautet:

"Der Gemeinderat kann Sitzungen in digitaler Form durchführen, wenn ein übergeord-
netes Interesse (namentlich der Sicherheit oder Gesundheit) dies erfordert. Die Öffent-
lichkeit der Sitzungen ist nach Massgabe von Art. 23 in geeigneter Weise sicherzustel-
len. Die Beschlussfähigkeit bestimmt sich sinngemäss nach Art. 24. Der Gemeinderat
regelt das Nähere im Geschäftsreglement."

Neben einer möglichen Anpassung inhaltlicher Natur werden auch die Rahmenbedin-
gungen mit den daraus resultierenden Herausforderungen aufgezeigt. Als Hauptpunkt
sticht dabei die zu verwendende Plattform hervor. Hierbei gibt es verschiedene The-
mengebiete wie das normale Abstimmungsprozedere sowie geheime Abstimmungen,
Abgabe von Wortmeldungen, Identifikation der Teilnehmenden etc., welche für die
Beschaffung einer geeigneten Plattform bzw. Software berücksichtigt werden müssen.
Auch gilt es verschiedenste Detailfragen zu regeln. Ein Beispiel wäre der Ausfall der
Internetverbindung bei einer Gemeinderätin oder eines Gemeinderats und die daraus
resultierende Klärung, ob jetzt eine Abstimmung ohne Mitwirkung dieses Legislativ-
mitglieds gültig ist oder nicht. Auch muss die Plattform die Zugänglichkeit der Öffent-
lichkeit gewährleisten. Auf der Gegenseite muss gewährleistet werden können, dass
bei übergeordneten Geheimhaltungsinteressen die Öffentlichkeit ausgeschlossen wer-
den kann. Schliesslich muss mit dieser Plattform auch die Einhaltung des Datenschutz-
gesetzes gewährleistet sein.

3 Fazit
Eine ergänzende Formulierung für die Gemeindeordnung zu erarbeiten, damit in Zu-
kunft die Durchführung einer Gemeinderatssitzung online möglich ist, ist relativ ein-
fach zu bewerkstelligen. Die konkrete Umsetzung und entsprechende Anpassung des
Geschäftsreglements des Gemeinderats ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht, da
eine starke Abhängigkeit zu einer entsprechenden Plattform besteht. Bis zum jetzigen
Zeitpunkt hat weder der Bund noch der Kanton Thurgau eine solche Plattform im Ein-
satz. Lediglich im Nationalrat war es während einer kurzen Zeitspanne möglich, von zu
Hause aus abzustimmen. Jedoch konnte nicht an der Diskussion teilgenommen wer-
den, sondern die Teilnahme beschränkte sich einzig und allein auf die Stimmabgabe
von Nationalrätinnen und Nationalräten, die krankheitsbedingt nicht an der Session
vor Ort teilnehmen konnten.
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Der Stadtrat begrüsst die Umsetzung bzw. Anpassung der Gemeindeordnung. In die-
sem Zuge könnten auch weitere Änderungen der Gemeindeordnung in Angriff genom-
men werden. Mit der Überarbeitung des Geschäftsreglements soll jedoch noch abge-
wartet werden. Momentan ist keine handelsübliche Software bekannt, die alle not-
wendigen Kriterien erfüllt. Das Programmieren und Unterhalten eines eigenen Pro-
dukts wäre zudem zu kostenintensiv. Hier müsste mindestens der Bund oder der Kan-
ton eine Vorreiterrolle übernehmen, was jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkenn-
bar ist.

Zusammengefasst soll die Gemeindeordnung so schnell wie möglich überarbeitet wer-
den. Die Überarbeitung des Geschäftsreglements kann jedoch erst dann erfolgen,
wenn auch die softwarebedingten Rahmenbedingungen geklärt sind.

Antrag

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat empfiehlt dem Gemeinderat, die Motion erheblich zu erklären.

Kreuzlingen, 26. Oktober 2021

Stadtrat Kreuzlingen

Thomas Niederberger, Stadtpräsident

Michael Stahl, Stadtschreiber

Beilagen
1. Motion
2. Begründung Motion, 8. Juli 2021
3. Zwischenbericht betreffend Digitale GR-Sitzung, 15. September/21. Dezember 2020
4. Aktennotiz betreffend Digitale GR-Sitzung, 3. März 2021

Mitteilung an
– Mitglieder des Gemeinderats
– Medien
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Gemeinderat

Auszug aus dem Wortprotokoll 16. Sitzung des Gemeinderats Kreuzlingen
der Amtsperiode 2019/2023
21. Legislaturperiode

Donnerstag, 8. Juli 2021, 19.00 Uhr
im evangelischen Kirchgemeindehaus, Kreuzlingen

Traktandum 8.1

Motionen
8.1. Motion Digitaler Gemeinderat / Begründung

GR Salzmann: Sehr geehrter Herr Gemeinderatspräsident, geschätzte Kollegen – und dass mit den ge-
schätzten Kollegen ist übrigens keine Floskel, das ist sehr, sehr ernst gemeint. Mit dieser Motion haben
wir bewiesen, dass wir gemeinsam über alle Fraktionen, Parteien und sonstige Unterscheidungsmerk-
male hinweg in diesem Gremium zusammenarbeiten können. Besten Dank den 29 Kollegen, welche
diese Motion mitunterstützt haben. Um was geht es? Es geht eigentlich um eine Versicherung. Das ist
etwas, woran man nie denken will, aber man ist froh, wenn man sie hat, wenn es darauf ankommt. Und
es kommt dann darauf an, wenn wir – aus welchen Gründen auch immer – nicht mehr in der Lage sind,
physisch gemeinsam zu tagen. Also ein Grund, an den ich gar nicht erst denken will. Dann sollte man
aber in der Lage sein, online zu tagen. Diese Motion soll den rechtlichen Rahmen dazu ermöglichen.
Mehr nicht. Ich hoffe, dass wir das durch diese Motion neu geschaffene Recht nie brauchen werden
und dass letzten Endes diese Motion für die Katz ist.
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Z W I S C H E N B E R I C H T  

 
 
 
Datum: 15. September 2020 / 21. Dezember 2020 
 
Von: RA Angelo Fedi 
 
An: Stadtrat Kreuzlingen  
 
Betreff: Digitale Gemeinderatssitzung 

 

 

 

I. MANAGEMENT SUMMARY 

 

1. Der Einführung von digitalen Gemeinderatssitzungen steht kein übergeordnetes 

Recht entgegen. Auf kommunaler Ebene ist die Schaffung von spezifischen Rechts-

grundlagen erforderlich, was Änderungen in der Gemeindeordnung und dem Ge-

schäftsreglement des Gemeinderats bedingt. 

 

2. Der konkrete Regelungsinhalt steht in enger Wechselwirkung zu den technischen 

Möglichkeiten. 

 

 

I. SACHVERHALT UND FRAGESTELLUNG 

 

In Reaktion auf die Corona-Situation und die Unwägbarkeiten im Zusammenhang 

mit der Einschränkung von öffentlichen Versammlungen prüft die Stadt Kreuzlingen 

die Einführung von virtuellen Gemeinderatssitzungen (etwa per Video-Konferenz). 

Der vorliegende Zwischenbericht soll einen ersten Überblick über die rechtlichen 

Rahmenbedingungen und Änderungsbedarf in den kommunalen Rechtsgrundlagen 

(in den Grundzügen) bieten. 
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II. RECHTSGRUNDLAGEN 

 

A. Geltendes Recht 

 

1. Die Kantonsverfassung (KV) räumt den Gemeinden Autonomie ein, ihre Organisati-

on im Rahmen von Verfassung und Gesetz frei zu bestimmen (§ 59 Abs. 1 KV). Die 

Rechtsgrundlage für die Bildung von Gemeindeparlamenten findet sich in den §§ 14 

ff. des kantonalen Gemeindegesetzes (GemG). Das Gesetz verlangt die Regelung 

der Mitgliederzahl, des Wahlverfahrens und der Zuständigkeit des Parlaments in der 

Gemeindeordnung (§ 14 Abs. 2 GemG); für die weitere Organisation gibt sich das 

Parlament selbst eine Geschäftsordnung (§ 15 GemG). In diesem Rahmen sind die 

Gemeinden in der Ausgestaltung ihrer Parlamente frei; weitere Vorgaben finden sich 

auf kantonaler Ebene nicht. 
 

3. Auf kommunaler Ebene finden sich die Regelungen zum Gemeindeparlament (Ge-

meinderat) unter Art. 18 ff. der Gemeindeordnung (GO) sowie im Geschäftsregle-

ment des Gemeinderats (GR GR). 

 

B. Präsenzpflicht an Gemeinderatsversammlungen 

 

4. Eine ausdrückliche Regelung, wonach die Sitzungen des Gemeinderats die physi-

sche Präsenz der Mitglieder voraussetzt, findet sich weder in der Gemeindeordnung 

noch im Geschäftsreglement. Indessen ist einerseits auf Art. 21 GO hinzuweisen, 

wonach sich der Gemeinderat auf Einladung des Präsidenten "versammelt". Ande-

rerseits setzt die Beschlussfähigkeit des Gemeinderats nach Art. 24 GO voraus, 

dass wenigstens fünfundzwanzig stimmberechtigte Mitglieder "anwesend" sind. Un-

ter "Versammeln" und insbesondere "Anwesenheit" wird in Lehre und Praxis einhel-

lig die physische Präsenz im Ratssaal verstanden.1 Das Erfordernis der physischen 

Anwesenheit wird mit der vertrauensfördernden Unmittelbarkeit und Identitätsfunkti-

 
1 Vgl. BSK BV-THURNHERR, Art. 159 N 5; VON WYSS, in: St. Galler Kommentar BV, Art. 159 N 3; 
BIAGGINI, BV Kommentar, Art. 159 N 2; VON WYSS, in: Kommentar zum Parlamentsgesetz, Art. 10 
Rz. 6; WILHELM/UHLMANN, Herausforderungen für Parlamente in der Corona-Krise – Versuch eines 
Überblicks, in: Parlament (Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen) 
2/2020, S. 11; VON WYSS, Wie virtuell kann ein Parlament sein?, in: Parlament 2/2020, S. 19 sowie 
Fn 18; UHLMANN, Kurzgutachten zuhanden Stadtrat Frauenfeld betreffend Durchführung von Sit-
zungen des Gemeinderates während der Corona-Krise vom 16. April 2020, Rz. 9; UHLMANN, Kurz-
gutachten zuhanden Kantonsrat Zürich betreffend Kompetenzen des Kantonsrates unter dem Not-
verordnungsrecht (Coronavirus) und weitere Fragen vom 19. März 2020, Rz. 32. 
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on, der demokratischen Legitimation der Verhandlungen, weiter auch mit der parla-

mentarischen Tradition begründet.2 

 

5. Es sind keine Hinweise ersichtlich, dass der Gemeindeordnung Kreuzlingen ein an-

deres Verständnis der "Anwesenheit" zugrunde läge. Im Gegenteil sind in der kon-

kretisierenden Geschäftsordnung zahlreiche Bestimmungen zu finden, die auf eine 

physische Versammlung ausgerichtet sind (vgl. Art. 11 ff. GR GR "Sitzungen"): In 

der Einladung ist der "Ort" der Sitzung bekanntzugeben (Art. 12 Abs. 1); Art. 14 

Abs. 1 statuiert eine Teilnahmepflicht an den Sitzungen, Abs. 2 spricht von verspäte-

tem "Erscheinen"; gemäss Art. 16 übt der Präsident die "Saalpolizei" aus (Abs. 1) 

und erteilt die Bewilligung für Bild- und Tonaufnahmen (Abs. 2); die Sitzung beginnt 

mit dem "Namensaufruf" und unter Bekanntgabe der "abwesenden Ratsmitglieder" 

(Art. 20); jeder Redner "spricht stehend vom jeweiligen Platz aus" (Art. 23); der An-

trag für eine zweite Lesung wird durch die Mehrheit der "anwesenden Gemeinde-

ratsmitglieder" angenommen (Art. 26 Abs. 2); und schliesslich erfolgen offene Ab-

stimmungen durch "Handerheben oder Erheben von den Sitzen" (Art. 28). Diese 

Bestimmungen des Geschäftsreglements unterstreichen, dass die geltende Ge-

meindeordnung für Gemeinderatssitzungen und -beschlüsse die physische Anwe-

senheit der Gemeinderatsmitglieder voraussetzt. Verhandlungen und Beschlüsse 

per digitaler Kommunikation sieht das geltende Recht weder ausdrücklich vor, noch 

lässt sich das Verständnis einer "digitalen Anwesenheit" auf dem Wege der Ausle-

gung ermitteln. 
 

6. Als Zwischenfazit kann festgehalten werden, dass das geltende Recht keine Grund-

lage für die Durchführung von digitalen Gemeinderatssitzungen bietet. Deren Einfüh-

rung setzt eine Änderung der Gemeindeordnung3 und des Geschäftsreglements vo-

raus.4 
 

7. Nach hier vertretener Auffassung steht das kantonale Recht einer Einführung von 

digitalen Sitzungen auf kommunaler Ebene nicht entgegen. § 15 Abs. 2 GemG legt 

zwar fest, dass die Mitglieder der Gemeindebehörde an den "Sitzungen" des Parla-

ments teilnehmen. Indessen schreibt das Gemeindegesetz die Form der Sitzungen 

 
2 VON WYSS, in: Kommentar zum Parlamentsgesetz, Art. 10 Rz. 5; VON WYSS, in: Parlament 2/2020, 
S. 18 ff.; WILHELM/UHLMANN, a.a.O., S. 11. 
3 Dies bedingt eine obligatorische Gemeindeabstimmung im Sinne von Art. 12 lit. a GO. 
4 Zum gleichen Ergebnis gelangen UHLMANN in Bezug auf den Gemeinderat Frauenfeld (vgl. Recht-
gutachten Frauenfeld [Fn 1], Rz. 10 f.) bzw. WILHELM/UHLMANN (in: Parlament 2/2020, S. 11) in Be-
zug auf die nationalen Räte. 
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nicht vor, sondern überlässt die nähere Ausgestaltung der Gemeinde im Rahmen 

der Gemeindeordnung und des Geschäftsreglements (§§ 14 Abs. und 15 Abs. 1 

GemG). Die Teilnahme an einer digitalen Sitzung dürfte § 15 Abs. 2 GemG demnach 

genügen. 

 
 

V. RAHMENBEDINGUNGEN VON DIGITALEN SITZUNGEN 
 

8. Unter der Prämisse, dass die Rechtsgrundlagen für digitale Sitzungen durch eine 

Änderung von Gemeindeordnung Geschäftsreglement geschaffen werden, gilt es für 

die nähere Ausgestaltung der Sitzungen Rahmenbedingungen zu beachten. Na-

mentlich ist (nicht abschliessend) auf Folgendes hinzuweisen: 

 

A. Plattform 

 

9. Der Ratsbetrieb wird einen virtuellen Raum verlegt; d.h. die örtliche Unmittelbarkeit 

wird durch eine virtuelle Unmittelbarkeit ersetzt.5 Zumindest nach Von Wyss kann die 

Identifikationsfunktion und Vielfalt eines Parlaments in einer virtuellen Umgebung 

kaum abgebildet werden.6 Umso mehr ist darauf zu achten, dass die verwendete 

Plattform bzw. das Kommunikationstool die Abläufe und Bedürfnisse einer (physi-

schen) Ratsversammlung möglichst vergleichbar gewährleistet. Namentlich sind fol-

gende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

- Als Selbstverständlichkeit muss vorausgesetzt werden, dass die Plattform bzw. 

die Verbindung eine kontinuierliche, störungsfreie Zuschaltung aller Teilnehmer 

und sichere Übermittlung von Daten gewährleistet (vgl. auch Art. 14 f. GR GR; 

allenfalls mittels Standleitung?).7 

 

- Die Identität der Teilnehmer muss zweifelsfrei festgestellt werden und über die 

gesamte Sitzung hinweg überprüfbar bleiben (vgl. Art. 20 GR GR). 
 

 
5 VON WYSS, in: Parlament 2/2020, S. 19. 
6 VON WYSS, in: Parlament 2/2020, S. 19. 
7 Die Büros von National- und Ständerat erlaubten für Sitzungen der parlamentarischen Kommissi-
onen interimsweise Videokonferenzen; als Plattform wurde "Skype for Business" vorgeschrieben 
(das System erlaubt Vertraulichkeitsstufe "intern"); vgl. Medienmitteilung vom 6. April 2020; vgl. 
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-information-2020-04-06.aspx. 
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- Es muss die Möglichkeit bestehen, Anträge und Vorstösse (allenfalls mit schriftli-

chen Unterlagen) in Echtzeit einzureichen (Art. 24 ff. und Art. 30 ff. GR GR). 

 

- Die Voten und Stimmabgaben müssen zweifelsfrei zuordenbar sein (Art. 28 und 

Art. 35 GR GR). Zudem muss ein zuverlässiges (wohl elektronisches) Abstim-

mungs- und Zählsystem implementiert werden. Abstimmungen per Handerheben 

(Art. 28 Abs. 1 GR GR) oder Namensaufruf (Art. 28 Abs. 2 GR GR) dürften im 

Rahmen einer Videokonferenz kaum praktikabel sein. Gleichwohl muss (bei of-

fenen Abstimmungen und Wahlen) die Stimmabgabe im Sinne der Öffentlichkeit 

(vgl. unten Ziff. 11) transparent erfolgen (zu geheimen Abstimmungen und Wah-

len vgl. unten Ziff. 12). 

 

B. Öffentlichkeit 

 

10. Gemäss Art. 23 GO sind die Sitzungen des Gemeinderats öffentlich. Die Öffentlich-

keit kann z.B. mittels eines Live-Streams hergestellt werden (wie er heute bereits in 

den nationalen Räten üblich ist8), wobei an die Stelle der Bild- und Tonübertragung 

aus dem Ratssaal die Aufnahme der virtuellen Sitzung tritt. Für die Live-Übertragung 

oder Zurverfügungstellung eines audiovisuellen Signals muss eine gesetzliche 

Grundlage im Geschäftsreglement geschaffen werden.9 Die Kompetenz des Präsi-

denten zur Bewilligung von Bild- und Tonaufnahmen gemäss Art. 16 Abs. 2 GR GR 

genügt nach hier vertretener Auffassung nicht; diese Regelung erfasst Aufnahmen 

im Rahmen einer öffentlichen (physischen) Versammlung, ist aber nicht darauf aus-

gelegt, die unmittelbare physische Öffentlichkeit durch eine virtuelle zu ersetzen. 

 

C. Vertraulichkeit 

 

11. Die virtuellen Sitzungen müssen bei Bedarf Vertraulichkeit gewährleisten können. 

Gemäss Art. 23 (Satz 2) GO kann bei übergeordneten Geheimhaltungsinteressen 

die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Dies lässt sich wohl relativ unproblema-

tisch mit einem Unterbruch des öffentlich verfügbaren Live-Streams bzw. des audio-

visuellen Signals bewerkstelligen. 

 

 
8 vgl. Art. 14 der Parlamentsverwaltungsverordnung (ParlVV; SR 171.115); BIAGGINI, BV Kommen-
tar, Art. 158 N 4; VON WYSS, in: St. Galler Kommentar BV, Art. 158 N 3. 
9 analog Art. 12-14 ParlVV. 
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12. Anders zu lösen sind geheime Abstimmungen (Art. 25 Abs. 2 und 3 GO) und Wahlen 

(Art. 35 Abs. 2 und 3 GR GR). Diese werden nach heutiger Konzeption unter Beibe-

haltung der Öffentlichkeit durchgeführt; die Abstimmungs- und Wahlzettel müssen 

mithin durch ein äquivalentes, nicht öffentlich einsehbares System ersetzt werden. 

Sodann muss auf der einen Seite die Zuordenbarkeit der einzelnen Stimmabgabe 

sichergestellt sein, um deren Authentizität und ein unverfälschtes Ergebnis zu ge-

währleisten; auf der anderen Seite darf diese Zuordenbarkeit keine direkte Identifi-

zierung des einzelnen Mitglieds zulassen, da dies der geheimen Stimmabgabe ge-

rade zuwiderlaufen würde. Allenfalls bietet sich hier eine Chiffrierung an, ähnlich wie 

bei der Contact-Tracing-App des Bundes. 
 

13. Hinzuweisen ist schliesslich auf das Datenschutzgesetz (DSG). Insbesondere kön-

nen die Übertragung oder deren Speicherung eine "Bearbeitung" von Personenda-

ten im Sinne von § 3 Abs. 3 DSG darstellen.10 Es wird eine Koordination mit dem 

kantonalen Datenschutzbeauftragten empfohlen.  

 

 

V. EMPFEHLUNGEN FÜR DAS WEITERE VORGEHEN 

 

Der zusätzliche Regelungsbedarf auf Stufe Gemeindeordnung und Geschäftsreglement 

wurde oben erörtert. Die konkreten Regelungsinhalte im Einzelnen hängen jedoch ent-

scheidend von den technischen Rahmenbedingungen bzw. Machbarkeiten ab. Als nächs-

ten Schritt wird deshalb empfohlen, im Lichte obiger Ausführungen eine geeignete Platt-

form zu evaluieren. In einem zweiten Schritt können die konkreten Regelungen im Rah-

men der technischen Gegebenheiten ausgearbeitet werden. 

 

 

 

Amriswil, 15. September 2020 / 21. Dezember 2020, RR/AF 
 

 
10 Gemäss Auftragsdefinition wird auf das Datenschutzgesetz an dieser Stelle vorerst nicht weiter 
eingegangen.  



  

 

 
A K T E N N O T I Z  

 
 
 
Datum: 3. März 2021 
 
Von: RA Angelo Fedi 
 
An: Stadtrat Kreuzlingen 
 
Betreff: Digitale Gemeinderatssitzung 
 (Ergänzung zum Zwischenbericht vom 15. September / 21. Dezember 

2020) 

 

 

 

I. AUSGANGSLAGE 

 

Mit Zwischenbericht vom 15. September / 21. Dezember 2020 wurde die Rechtslage 

in Bezug auf die Möglichkeit von digitalen Gemeinderatssitzungen dargelegt. Es 

wurde der Schluss gezogen, dass für deren Einführung Änderungen in der Gemein-

deordnung (GO) und im Geschäftsreglement des Gemeinderats erforderlich sind. 

Ergänzend soll nachfolgend ein Vorschlag für eine Anpassung der Gemeindeord-

nung skizziert werden. 

 

II. REGELUNGSZWECK UND ANPASSUNGSVORSCHLAG 

 

1. Die Regelungen zum Gemeinderat finden sich in Art. 18 ff. GO. Wie im Zwischenbe-

richt dargelegt, sind in Art. 21 (Einberufung) und Art. 24 GO (Beschlussfähigkeit) Be-

züge zur physischen Anwesenheit zu finden. Weitere Bestimmungen zur Durchfüh-

rung der Sitzungen sind in der GO nicht enthalten (diese finden sich im Geschäfts-

reglement). Systematisch erscheint es sinnvoll, die neue Regelung digitaler Sitzun-

gen entweder unter Art. 21 GO (als neuen Art. 21 Absatz 2) oder als neuen eigen-

ständigen Artikel (z.B. Art. 21bis "Digitale Sitzung") einzuordnen. 

 

2. Dem Formulierungsvorschlag liegen folgende Leigedanken zugrunde: 
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- In der GO soll lediglich der Grundsatz normiert werden, dass digitale Gemeinde-

ratssitzungen zulässig sind. Die Detailregelungen sollen über eine Kompetenz-

norm dem Gemeinderat im Rahmen des Geschäftsreglements überlassen wer-

den. 

- Digitale Sitzungen sollen Ausnahmecharakter haben und nur in aussergewöhnli-

chen Situationen zulässig sein. Es soll weiterhin das Primat von physischen Sit-

zungen gelten und keine Wahlfreiheit zwischen den Sitzungsformen bestehen. 

- Es dürfen durch die neue Regelung keine Widersprüche im Sinn- und Normgefü-

ge der Gemeindeordnung entstehen. 

 

3. Davon ausgehend kommt als Vorschlag folgender Wortlaut in Betracht: 

 

"Der Gemeinderat kann Sitzungen in digitaler Form durchführen, wenn ein überge-

ordnetes Interesse (namentlich der Sicherheit oder Gesundheit) dies erfordert. Die 

Öffentlichkeit der Sitzungen ist nach Massgabe von Art. 23 in geeigneter Weise si-

cherzustellen. Die Beschlussfähigkeit bestimmt sich sinngemäss nach Art. 24.1 Der 

Gemeinderat regelt das Nähere im Geschäftsreglement." 

 

4. Die Einführung einer solchen Regelung unterliegt der obligatorischen Volksabstim-

mung (Art. 12 lit. a GO). 

 

5. Die daran anschliessenden Detailregelungen im Geschäftsreglement sind – wie be-

reits im Zwischenbericht ausgeführt – massgeblich von den technischen Rahmenbe-

dingungen und Möglichkeiten abhängig. Eine davon losgelöste, abstrakte Formulie-

rung von Regelungsvorschlägen ist nicht zielführend. Es wird deshalb weiterhin 

empfohlen, im nächsten Schritt eine geeignete Plattform zu evaluieren und davon 

ausgehend die konkreten Regelungen im Geschäftsreglement zu formulieren. 

 

 

Amriswil, 3. März 2021, RR/AF 
 

 
1 Alternativ offener gefasst: "Die Bestimmungen der Gemeindeordnung finden auf digitale Sitzungen 
sinngemässe Anwendung." 
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